
 

Prüfung des Vorliegens einer „geringfügig entlohnten Beschäftigung“ 
 

  

Zeitlich befristete Beschäftigung? 
Regelmäßige monatliche 

Arbeitsentgelt > 400 EUR? 

Ausübung einer weiteren Beschäftigung?  

(Kurzfristige Beschäftigungen bleiben außer  

Betracht) 2

Liegt das monatliche Arbeitsentgelt der 

weiteren Beschäftigung > 400 EUR 

(= Hauptbeschäftigung - HB)? 

Nein 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Prüfung des Vorliegens einer 

kurzfristigen Beschäftigung! 
(siehe entsprechendes Schaubild) 

Versicherungspflichtige 

Beschäftigung, da nicht 

geringfügig 

(BYGRSC 1111). 1

Monatliche Arbeitsentgelt 

aller Beschäftigungen  

> 400 EUR? 

Liegt neben der HB bereits eine 

geringfügig entlohnte Be-

schäftigung bis 400 EUR vor? 

Versicherungspflichtige 

Beschäftigung, da nicht 

geringfügig 

(BYGRSC 1111). 1

Versicherungsfreie Beschäftigung, da geringfügig 

entlohnt. 

Ist die/der Arbeitnehmer/in 

krankenver

gesetzlich 

sichert 

ersichert)? (selbst pflicht-, freiwillig- oder familienv

Arbeitgeber zahlt Pauschalbeitrag: KV von 13%, RV von 15% 3

(BYGRSC 6500). 

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz 

von 2% erheben. 

Es ist ein Pauschalbeitrag zur RV von 15% 3 zu zahlen 

(BYGRSC 0500). 

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz 

von 2% erheben. 

Rentenversicherung: 

Versicherungsfreiheit in der HB 

(z. B. Beamtin/Beamter)  

oder die/der Arbeitnehmer/in ist 

von der Versicherungspflicht 

befreit (z .B. Ärztin/Arzt). 

Krankenver erung: 

Versicherungs eiheit in der HB 

(z. B. wegen Überschreitung der 

Jahresarbeitsentgeltgrenze oder 

als Beamtin/Beamter)  

oder nicht Versicherungspflichti-

ger Arbeitnehmer (z. B. haupt-

beruflich selbstständig Er-

werbstätige/r). 

sich

fr

Arbeitslose cherung: 

Versicherungs eiheit in der HB 

(z. B. Beamtin/Beamter). 

nversi

fr

Die zu beurt de Beschäftig-

ung ist renten sicherungsfrei 

(Beitragsgruppe RV = 5), sofern 

die Arbeitsentgelte aus den 

Nebenschäftigungen 400 EUR im 

Monat nicht überschreiten. 

Andernfalls besteht grundsätzlich 

Versicherungspflicht 

(Beitragsgruppe RV = 1). 

eilen

ver

Die zu beurt de Beschäftig-

ung ist krank sicherungsfrei 

(Beitragsgruppe KV = 6, sofern 

die/der Arbeitnehmer/in 
gesetzlich krankenversichert 

ist). 

eilen

enver

Es besteht Versicherungsfreiheit 

(Beitragsgruppe ALV = 0), 

sofern die Arbeitsentgelte aus 

den Nebenschäftigungen zusam-

men 400 EUR im Monat nicht 

überschreiten. 

Andernfalls besteht grundsätzlich 

Versicherungspflicht 

(Beitragsgruppe ALV = 1). 

Besteht in der HB Versicherungs-

pflicht in allen Sozialversicherungs-

n? zweige

Die zu beurteilende Beschäftigung  

ist vers

PV, RV

In der 

rungsfr

schäfti

noch m

HB zus

(BYGR

icherungspflichtig in der KV, 

. 

ALV besteht Versiche-

eiheit, weil die Nebenbe-

gungen weder untereinander 

it der versicherungspflichtigen 

ammengerechnet werden 

SC 1101). 1 

1 Der BYGRSC ist variabel, er könnte z. B. auch bei Besuch einer allgemein bildenden Schule 1101 oder bei Bezug einer Regelaltersrente 33
 

21 lauten. 

gerechnet. 

zustocken. 

2 Geringfügig entlohnte und kurzfristige Beschäftigungen werden nach § 8 Abs. 2 SGB IV nicht zusammen
 
3 Die/Der Arbeitnehmer/in hat die Möglichkeit, auf die Rentenversicherungsfreiheit zu verzichten und den Rentenversicherungsbeitrag auf

Nein Ja 

Ja Ja Nein Nein Ja 

Nein

Nein

Nein 

Ja Ja 

Ja 

Nein

Ja 
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